
Name des Schuldners:

Insolvenzgericht: Aktenzeichen: 

Zeichen Gläubiger: Zeichen Gläubigervertreter:

Bankkonto des Gläubigers Bankkonto des Gläubigervertreters

Konto-Nr.: Konto-Nr.:

BLZ: BLZ:

IBAN: IBAN:

BIC: BIC:

Hauptforderung §38 InsO - nur EUR-Beträge EUR

(Notfalls ist der Schätzbetrag anzugeben. Ausländische

Währung ist zum Kurswert der Verfahrenseröffnung umzurechnen)

Zinsen ...............% aus .......................... EUR EUR

vom ...................bis .......................................

höchstens bis 1 Tag vor Verfahrenseröffnung (s. Eröffnungsbeschluss)

Kosten EUR

Kosten sind hier anzumelden, soweit sie vor Verfahrenseröffnung

entstanden sind. Gebühren für diese Anmeldung sind hier nicht

anzumelden.

Summe der angemeldeten Beträge gem. § 38 InsO EUR

Forderungsgrund:

(Kreditvertrag, Darlehen, Schadensersatz, Warenlieferung, Mietvertrag, Arbeitsentgelt, Beitrag etc.)

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung für den Ausfall wird - nicht - beansprucht.

(Abgesonderte Befriedigung kann beansprucht werden, wenn der Gläubiger u.a. ein Pfandrecht besitzt.)

Forderung gem. § 302 Abs. I  InsO

Ja, die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung

des/der anmeldenden Gläubiger/in  um eine Forderung

aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, 

aus der Verletzung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht, die der/die Schuldner/in  

vorsätzlich pflichtwidrig nicht gewährt hat, 

oder aus einer Steuerstraftat n. d. §§ 370, 373 od. 374 AO des/der Schuldners/in
handelt, sind in der Anlage genannt.

Nein

Vollstreckungstitel (Original) ist nicht vorhanden / beigefügt.

Ort Datum Unterschrift

Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postanschrift, bei 

Gesellschaften mit Angabe der gesetzlichen Vertreter                                                                                                       

Die Beauftragung eines anwaltlichen Vertreters ist freigestellt. 

Die Vollmacht muss sich ausdrücklich auf Insolvenzsachen 

erstrecken.

Vollmacht anbei bzw. folgt umgehend

Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren

Anmeldungen sind nur an den Verwalter zu richten, nicht an das Gericht

Gläubiger Gläubigervertreter


